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Hannover, den 26.03.2012 

Kleine Anfrage 
zur mündlichen Beantwortung 

. Abgeordneter Enno Hagenah (Bündnis 90/Die Grünen) 

Warum verbietet das Land die traditionelle Fahrrad-Sternfahrt in Hannover? 

2012 feiert der autofreie Sonntag in Hannover sein fünfjähriges Jubiläum. An den ersten autofreien 
Sonntagen waren dazu mit großem Erfolg alle RadfahrerInnen aufgerufen, Hannovers große Stra-
ßen mit einer Fahrradsternfahrt zu erobern. Auf Strecken der Fahrradregion führten Touren zu sie-
ben Startpunkten am Stadtrand von Hannover, und von dort über die großen Straßen (inkl. der 
Schnellwege) zu drei innenstadtnahen Sammelpunkten. Von hier aus ging es über die großen Ein-
fallstraßen zeitgleich Richtung autofreie Innenstadt. Ziel war die Fahrradmeile am Leibnizufer.  
Diese symbolische Eroberung auch der großen Straßen mit dem Fahrrad sollte es aufgrund eines 
Ratsbeschlusses aus dem letzten Jahr beim autofreien Sonntag am 20. Mai 2012 wieder geben.  
 
Das die Landesstraßenverwaltung nun, gut ein Jahr nachdem Hannover vom niedersächsischen  
Wirtschaftsministerium als „fahrradfreundlichste Kommune“ ausgezeichnet worden ist, diese Fahr-
radsternfahrt am autofreien Sonntag 2012, trotz einem positivem Votum der Polizei, diesmal nicht 
genehmigen will, ist für die Menschen und die Politik in der Landeshauptstadt nicht nachvollziehbar. 
 
Die Begründung der Landesstraßenverwaltung für ihre Ablehnung, dass bei einem Unfall auf der 
Autobahn der Messeschnellweg jederzeit als Ausweichstrecke gebraucht werde und es einen Bun-
deserlass gebe, dass an „verlängerten Wochenenden“ im Sommer die Bundesfernstraßen frei sein 
müssen, ist für die Stadt nicht schlüssig. Die Stadtverwaltung habe zur Beantragung einen Notfall-
plan vorgelegt, wonach bei Problemen am Autobahnkreuz Ost der Messeschnellweg kurzfristig aus 
der Route herausgenommen werde. Außerdem gebe es an einem Sonntagmorgen um 11.00 Uhr, 
auch bei einem langen Wochenende nach Christi Himmelfahrt, auf den hannoverschen Schnellwe-
gen nach bisheriger Erfahrung kaum Verkehr. Die fraglichen Schnellwegeabschnitte würden auch 
jeweils nur für circa 30 Minuten für AutofahrerInnen gesperrt.   
 

 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche neuen Erkenntnisse jenseits der positiven Abwägung der Polizei haben die Landes-
behörde dieses Jahr zu einer Ablehnung der kurzzeitigen Schnellwegnutzung bewogen? 

2. Welche signifikante Problemlagen oder unzumutbaren Behinderungen aufgrund der damals 
jeweils genehmigten Fahrradsternfahrten hat es in den vergangenen Jahren gegeben?    

3.   Hängt das diesjährige Verbot mit einer veränderten Haltung der Landesregierung gegenüber 
dem Wert des Fahrrades als unterstützenswertem, gesunden und klimafreundlichen Alltags-
verkehrsmittel zusammen, oder hat etwa der bevorstehende Landtagswahlkampf hier zu einer 
restriktiveren Sichtweise des niedersächsischen Verkehrsministers geführt? 

 

Enno Hagenah 
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